
 
 
Die Gemeinde Bad Füssing erläßt auf Grund des § 14 Abs.1 des Gesetzes über den 
Ladenschluß (LadSchlG) vom 28.11.1956 (BGBL I, S.875) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), sowie § 1 Abs.2 der 
Zuständigkeitsverordnung zum Ladenschlußgesetz (ZustVLadSchlG) vom 
07.November 1975 (GVBL. Nr.18/1975, S.359) folgende 
 
 
 

18. Änderungsverordnung 
 

zur Verordnung über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen 
 
 
§ 1 Abs.1 erhält folgende Neufassung: 
 
Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs.1 Nr.1 Ladenschlußgesetz dürfen die 
Verkaufsstellen aus Anlaß von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen in den 
nachfolgend genannten Orten des Gemeindegebietes der Gemeinde Bad Füssing zu 
folgenden Zeiten geöffnet sein: 
 
 
Ort                              Tag der Freigabe                  Anlaß der Freigabe           Verkaufszeiten 
 
Bad Füssing dritte Sonntag im Mai      Radltag 11.00 bis 16.00 Uhr 
 
Bad Füssing zweite Sonntag im August      Handwerkermarkt 11.00 bis 16.00 Uhr 
 
Bad Füssing zweite Sonntag        Oldtimertreffen 11.00 bis 16.00 Uhr 
 im Oktober  
 
Aigen a.Inn erste Sonntag im November     Leonhardimarkt 10.00 bis 15.00 Uhr 
 (sofern Allerheiligen auf den 1.Samstag oder 1. Sonntag im November  
 fällt, ist der 2. Sonntag im November verkaufsoffener Sonntag) 
 
 
Diese Änderungsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bad Füssing, 04.05.2022 
 
 
 
Tobias Kurz 
Bürgermeister 
 
 
 


